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Stellplatzsatzung der Stadt Heiligenhaus vom 16.07.2024 

 

geändert durch die 

1. Änderungssatzung vom 05.08.2025 

 

Der Rat der Stadt Heiligenhaus hat in seiner Sitzung am 03.07.2024 aufgrund des § 89 Absatz 

1 Nummer 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.07.2018 (GV. NRW. 

2018, S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. 2023, S. 1172), 

und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 2022, S. 490), folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Geltungsbereich und Zuständigkeit 

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Heiligenhaus. Regelungen in 

Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen, die von Regelungen dieser Satzung abweichen, 

bleiben unberührt. 

Für Entscheidungen nach dieser Satzung ist die Untere Bauaufsicht bei der Stadt Heiligenhaus 

zuständig. 

 

§ 2 Notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 

(1) Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet 

werden, wenn Stellplätze für Kraftfahrzeuge (Stellplätze oder Garagen) und Fahrräder in 

ausreichender Anzahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden 

(notwendige Stellplätze). Ihre Anzahl und Größe richten sich nach der Art und Anzahl der 

vorhandenen und der durch die ständige Benutzung und den Besuch der Anlagen zu 

erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder. 

(2) Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen 

außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Hierzu zählen auch Garagen und Carports. 

Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Von dieser 

Begriffsdefinition sind auch Carports erfasst. Stellplätze für Fahrräder sind Flächen, die dem 

Abstellen von Fahrrädern außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. 

(3) Werden Anlagen nach Absatz 1 geändert oder ändert sich ihre Nutzung, so sind notwendige 

Stellplätze in solcher Anzahl, Größe und Beschaffenheit herzustellen, dass sie die infolge der 

Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können 

(Mehrbedarf). Wird in einem vor dem Inkrafttreten der Satzung fertiggestellten Gebäude  

1. in Folge einer Nutzungsänderung oder 

2. durch nachträglichen Ausbau des Dach- oder Kellergeschosses oder durch die Aufstockung  

erstmalig oder zusätzlich Wohnraum bis 50 m² oder eine zusätzliche eigenständige 

Wohneinheit geschaffen, so brauchen notwendige Stellplätze nicht hergestellt zu werden, 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21330&vd_back=N1172&sg=0&menu=1
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soweit die Herstellung von Stellplätzen auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen 

Schwierigkeiten möglich ist. Wird Wohnraum über 50 m² oder mehr als eine zusätzliche 

eigenständige Wohneinheit geschaffen, ist die Ausnahmeregelung nicht anwendbar. 

 

§ 3 Anzahl der notwendigen Stellplätze 

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach Anlage 1 dieser Satzung. Diese 

wird nach Maßgabe des § 4 verringert.  

(2) Für Anlagen, deren Nutzungsart in Anlage 1 dieser Satzung nicht aufgeführt ist, richtet sich 

die Anzahl der notwendigen Stellplätze nach dem voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei 

sind die in der Anlage 1 dieser Satzung für vergleichbare Nutzungen bestimmten Richtzahlen 

zu berücksichtigen. 

(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Anzahl der notwendigen 

Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf, wenn die wechselseitige Benutzung 

nachgewiesen ist (Doppelnutzung). Eine solche Doppelnutzung ist bei öffentlich-rechtlicher 

Sicherung auch bei der Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze verschiedener 

Vorhaben in zumutbarer Entfernung zulässig. Die Doppelnutzung kann im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens zugelassen werden.  

 (4) Ergeben sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stellplätze Dezimalstellen, 

sind diese nach kaufmännischen Regeln zu runden. 

 

§ 4 Verringerung der Anzahl der notwendigen Kraftfahrzeug-Stellplätze 

(1) Die Pflicht zur Herstellung der notwendigen Kraftfahrzeug-Stellplätze kann nach den 

Maßgaben der Anlage 2 dieser Satzung für bis zu 20 % der nach § 3 Absatz 1 notwendigen 

Stellplätze ausgesetzt werden, solange und soweit nachgewiesen wird, dass der Kraftfahrzeug-

Stellplatzbedarf durch besondere Maßnahmen der Bauherrschaft nachhaltig verringert wird 

und soweit nach § 3 Absatz 1 mehr als 10 Stellplätze notwendig sind. Die besonderen 

Maßnahmen sind öffentlich-rechtlich zu sichern. Werden die Bedingungen der Maßnahmen 

nach Satz 1 für die Aussetzung der Stellplatzpflicht nicht oder nicht mehr erfüllt, so kann die 

volle Pflicht zur Herstellung der notwendigen Kraftfahrzeug-Stellplätze nach Anlage 1 durch 

die Untere Bauaufsicht der Stadt Heiligenhaus angeordnet werden. § 3 Absatz 5 gilt 

entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Rundung erst bei der ermittelten verringerten Anzahl 

notwendiger Stellplätze erfolgt. 

(2) An Standorten mit guter Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)  kann 

die Anzahl der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge nach Anlage 1 dieser Satzung um 

15 % reduziert werden. Von einer guten Anbindung an den ÖPNV  (gute ÖPNV-Lagegunst) ist 

auszugehen, wenn in maximal 300 m fußläufiger Entfernung vom Haupteingang des Gebäudes 

eine ÖPNV-Haltestelle erreichbar ist, an der eine Verbindung im 15 Minutentakt jeweils Mo. bis 

Fr. in der Zeit von 6 – 19 Uhr vorhanden ist. Es können auch alle Verbindungen an dieser 

Haltestelle kumuliert den vorgegebenen Takt erfüllen, wenn alle Linien ein wichtiges Ziel wie 

zum Beispiel den höherwertigen SPNV erreichen. Die Voraussetzungen der Reduzierung 

notwendiger Stellplätze nach S. 1 sind jeweils im Einzelfall durch den zur Herstellung 

notwendiger Stellplätze Verpflichteten bei Bauantragsstellung mit nachprüfbaren Unterlagen 

nachzuweisen. Dieser Nachweis ist von der Unteren Bauaufsicht bei der Stadt Heiligenhaus zu 

prüfen.  
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(3) Die Pflicht zur Herstellung der notwendigen Kraftfahrzeug- Stellplätze nach Anlage 1 dieser 

Satzung kann bei einer guten Anbindung an die Radverkehrsanlagen der Anlage 3 um 10 % 

reduziert werden. Von einer guten Anbindung an die Radverkehrsanlagen der Anlage 3 ist 

auszugehen, wenn die jeweilige Radverkehrsanlage in weniger als 300 m fußläufige 

Entfernung vom Haupteingang des Gebäudes erreicht werden kann. Die Voraussetzungen der 

Reduzierung notwendiger Stellplätze nach S. 1 sind jeweils im Einzelfall durch den zur 

Herstellung notwendiger Stellplätze Verpflichteten bei Bauantragsstellung durch nachprüfbare 

Unterlagen nachzuweisen. Dieser Nachweis ist von der Unteren Bauaufsicht bei der Stadt 

Heiligenhaus zu prüfen. Abs. 3 gilt nicht für Wohngebäude nach Nr. 1.1 der Anlage 1 zu dieser 

Satzung. 

(4) Die mögliche Reduzierung notweniger Stellplätze nach den Absätzen 1, 2 und 3 kann in 

Summe für maximal 30 % der nach § 3 herzustellenden Stellplätze erfolgen. Liegen mehrere 

Verringerungsgründe nach den Absätzen 1, 2 und 3 vor, so ist zunächst die Summe der 

maximal möglichen Reduzierung zu ermitteln. Im nächsten Schritt wird die ermittelte Summe 

der Reduzierung von den nach § 3 herzustellenden Stellplätzen in Abzug gebracht. 

(5) Steht die Anzahl der nach § 3 Absatz 1 herzustellenden notwendigen Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge und Fahrräder in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen 

Bedarf, kann die sich aus der Einzelermittlung ergebende Anzahl der notwendigen Stellplätze 

entsprechend verringert werden. Der Nachweis des offensichtlichen Missverhältnisses ist 

verpflichtend und durch den Antragsteller zu erbringen. Ob ein offensichtliches Missverhältnis 

besteht, entscheidet die Untere Bauaufsicht bei der Stadt Heiligenhaus.  

(6) § 3 Abs. 5 gilt analog. 

 

§ 5 Erfüllung der Herstellungspflicht 

(1) Sollen notwendige Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück, sondern in zumutbarer 

Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück hergestellt werden, ist dessen Benutzung 

für diesen Zweck öffentlich-rechtlich zu sichern. Wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, 

kann im Einzelfall bestimmt werden, dass die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf 

einem anderen Grundstück herzustellen sind. 

(2) Zumutbar ist eine fußläufige Entfernung notwendiger Stellplätze zum Baugrundstück von 

maximal 300 Metern. Bei notwendigen Stellplätzen für Fahrräder darf die Entfernung zum 

Baugrundstück maximal 50 Meter betragen.  

3) Notwendige Stellplätze müssen mit der Fertigstellung, spätestens zum Zeitpunkt der 

Nutzungsaufnahme der Anlage hergestellt sein. 

 

§ 6 Entfall der Anforderung nach notwendigen Stellplätzen und 

Fahrradabstellplätzen 

(1) Bei Nutzungsänderungen in einem vor dem 17.07.2019 fertiggestellten Gebäude, das 

sich in der Gebietszone Innenstadt (Anlage 4) befindet, brauchen notwendige Stellplätze 

und/oder notwendige Fahrradabstellplätze nicht hergestellt zu werden, soweit die 

Herstellung von Stellplätzen und/oder Fahrradabstellplätzen auf dem Grundstück nicht 

möglich ist. 
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(2) Über den Entfall der Anforderung entscheidet die Untere Bauaufsicht der Stadt 

Heiligenhaus. 

 

§ 7 Beschaffenheit von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 

(1) Notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze 

ungehindert erreichbar sein. Im Übrigen bleiben die Anforderungen des Teils 5 der 

Sonderbauverordnung vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017, S. 2) in der jeweils geltenden 

Fassung hinsichtlich der Größe der Stellplätze, Ausmaße der Fahrgassen, Zu- und Abfahrten 

sowie Gestaltung von Rampen unberührt. Satz 2 gilt nicht für bestehende Stellplätze. 

(2) Von den notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sind notwendige Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderung nach der Anlage 1 dieser Satzung auf dem 

Baugrundstück entsprechend zu kennzeichnen und barrierefrei herzustellen. Wird die Anlage 

erfahrungsgemäß von einer größeren Zahl von Menschen mit Behinderung besucht, kann der 

Anteil dieser Stellplätze unter Berücksichtigung der besonderen Art der Anlage erhöht werden. 

Weitergehende Anforderungen nach § 50 der Landesbauordnung NRW bleiben unberührt. 

(3) Die notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge dürfen nicht zweckentfremdet benutzt 

werden. 

(4) Abweichend zu Absatz (1) darf bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 nach der 

Anlage 1 dieser Satzung je Wohneinheit jeweils ein notwendiger Stellplätz für Kraftfahrzeuge 

auch hintereinander angeordnet werden (gefangener Stellplatz).  

  

§ 8 Beschaffenheit von Stellplätzen für Fahrräder 

(1) Stellplätze für Fahrräder müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche ebenerdig oder durch 

Rampen, Aufzüge oder vergleichbare Einrichtungen verkehrssicher und leicht erreichbar sein. 

(2) Stellplätze für Fahrräder müssen 

1. mit ausreichender Manövrierfläche auch für Lastenräder einzeln leicht zugänglich sein, 

2. einen sicheren Stand durch Anlehnbügel und eine Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen  

und 

3. eine Abstellfläche von mindestens 2,0 x 0,75 m pro Fahrrad zuzüglich der jeweils 

notwendigen Verkehrsfläche aufweisen. 

(3) Für Anlagen, die mehr als zehn notwendige Stellplätze für Fahrräder außerhalb von 

Gebäuden aufnehmen, wird eine Überdachung empfohlen. Jeder elfte notwendige Stellplatz 

für Fahrräder muss durch eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 Quadratmetern zuzüglich 

der jeweils notwendigen Verkehrsfläche zum Abstellen von Kinder- oder Lastenanhängern 

geeignet sein. 

(4) § 7 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(5) Die soziale Kontrolle der Stellplätze für Fahrräder ist durch deren gute Einsehbarkeit und 

Beleuchtung zu gewährleisten. 
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(6) Notwendige Fahrradstellplätze für Bewohner sind in abschließbaren und 

witterungsgeschützten Räumen oder Fahrradboxen herzustellen. Solche Räume oder 

Fahrradboxen sind mit Steckdosen (230 V) zum Aufladen von Pedelecs auszustatten.  

 

§ 9 Zustimmung der Stadt 

Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung nicht in einem 

Baugenehmigungsverfahren zu prüfen ist, ist die Zustimmung der Unteren Bauaufsicht bei der 

Stadt Heiligenhaus erforderlich.  

 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 21 der Landesbauordnung NRW handelt, wer 

notwendige Stellplätze 

1. nicht in ausreichender Anzahl herstellt oder 

2. entgegen den Anforderungen in den §§ 7 und 8 herstellt oder nutzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 15.000 EUR geahndet werden. 

 

§ 11 Übergangsvorschriften 

(1) Auf Bauvorhaben, deren bauaufsichtliche Verfahren bereits vor dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Satzung eingeleitet sind, sind die Bestimmungen dieser Satzung nur 

insoweit anzuwenden, als dass sie günstigere Regelungen beinhalten. 

(2) Ist über die Zulässigkeit eines Vorhabens bereits durch Vorbescheid entschieden oder wird 

ein Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides vor Inkrafttreten dieser Satzung gestellt, so gilt 

Absatz 1 entsprechend, soweit sich der Vorbescheid auch auf die Lage oder Anzahl der 

Stellplätze erstreckt. 

(3) Abweichende Regelungen in zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehenden 

städtebaulichen Verträgen bleiben unberührt. 

 

§ 12 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

(2) Die Satzung der Stadt Heiligenhaus vom 17.07.2019 über die notwendigen Stellplätze 

(Stellplatzsatzung) nach § 48 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen tritt zeitgleich 

außer Kraft. 
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Anlagen der Stellplatzsatzung  

Anlage 1 Richtzahlentabelle der verschiedenen Nutzungen und Nutzungsarten 

Anlage 2 Berücksichtigung besonderer Maßnahmen der Bauherrschaft 

Anlage 3 Radverkehrsanlagen 

Anlage 4 Abgrenzung der Gebietszone Innenstadt  
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Anlage zur Stellplatzsatzung der Stadt Heiligenhaus 

Anlage 1: Richtzahlentabelle der verschiedenen Nutzungen und Nutzungsarten 

Nr. Nutzungsart 

(Verkehrsquellen) 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Kfz 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Fahrräder 

1 Wohngebäude und Wohnheime 

1.1 Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 

und 2 mit nicht mehr als zwei 

Wohnungen  

 2 je WE 2 je WE 

1.2 Wohnungen in Gebäuden der GKL 3, 4 

und 5  

 1,5 je WE; davon Anteil Stpl. für Kfz von 

Menschen mit Behinderung: 3 %, 

mindestens jedoch 1 Stpl.  

1,5 je WE 

 

 

 

1.3 Wohnungen in Gebäuden der GKL 1 

bis 5, unter 50 m² 

 0,5 je WE 1 je WE 

1.4 Wochenend- und / oder Ferienhäuser   1 Stpl. je Haus  1 Stpl. je Haus  

1.5 Kinder- und Jugendwohnheime  1 Stpl. je 10 Betten, jedoch mindestens 2 

St; davon 10 % Besucheranteil sowie 

davon Anteil Stpl. für Kfz von Menschen 

mit Behinderung: 3 %, mindestens 

jedoch 1 St. 

1 Stpl. je 2 Betten; davon 10 % 

Besucheranteil 

1.6 Studierenden- und sonstige 

Wohnheime 

 1 Stpl. je 6 Betten; davon 10 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 St. 

1 Stpl. je 1 Bett; davon 10 % Besucheranteil 
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Nr. Nutzungsart 

(Verkehrsquellen) 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Kfz 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Fahrräder 

2 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro- und Verwaltungsgebäude   1 Stpl. je 30 m² NF; davon 20 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 Stpl.  

1 Stpl. je 60 m² NF; davon 10% 

Besucheranteil 

2.2 Büro- und Verwaltungsräume mit 

hohen Nutzflächen (z.B. Bibliotheken, 

Registraturen und Archive)  

 1 Stpl. je 30 m² NF oder je 2 

Beschäftigten; davon 20 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 St. 

1 Stpl. je 30 m² NF; davon 20 % 

Besucheranteil 

2.3 Räume mit erheblichem 

Besucherverkehr (Schalter-, 

Abfertigungs- oder Beratungsräume, 

Arztpraxen o. Ä.) 

 

 

 1 Stpl. je 20 m² NF; jedoch mindestens 3 

St.; davon 75 % Besucheranteil 

1 Stpl. je 30 m² NF; mindestens 3 St.; davon 

75 % Besucheranteil 

3 Verkaufsstätten 

3.1 Läden, Geschäftshäuser  1 Stpl. je 40 m² Verkaufsfläche; jedoch 

mindestens 2 St.; davon 75 % 

Besucheranteil 

1 Stpl. je 30 m² Verkaufsfläche; davon 80 % 

Besucheranteil 

3.2 Läden, Geschäftshäuser mit geringem 

Besucherverkehr (zum Beispiel 

Fachgeschäfte) 

 1 Stpl. je 50 m² Verkaufsfläche; davon 

sind 75 % als Besucherstellplätze 

auszuweisen 

1 Stpl. je 50 m² Verkaufsfläche; davon 75 % 

Besucheranteil 
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Nr. Nutzungsart 

(Verkehrsquellen) 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Kfz 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Fahrräder 

3.3 Großflächige Einzelhandelsbetriebe 

außerhalb von Kerngebieten 

 1 Stpl. je 20 m² VKNF; davon sind 90 % 

als Besucherstellplätze auszuweisen; 

davon Anteil Stpl. für Kfz von Menschen 

mit Behinderung: 3 %, mindestens jedoch 

1 St. 

1 Stpl. je 100 m² VKNF; davon 75 % 

Besucheranteil 

3.4 Dienstleistungsbetriebe der Kosmetik 

und Körperpflege sowie 

Friseurbetriebe  

 1 Stpl. je 3 Behandlungsplätze; davon    

75 % Besucheranteil 

1 Stpl. je 3 Behandlungsplätze; davon 75 % 

Besucheranteil 

4 Versammlungsstätten  

4.1 Versammlungsstätten von 

überörtlicher Bedeutung 

(z.B. Konzerthäuser; 

Mehrzweckhallen)  

 1 Stpl. je 5 Sitzplätze; davon 90 % 

Besucheranteil 

1 Stpl. je 30 Sitzplätze; davon 90 % 

Besucheranteil 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z.B. 

Kinos, Diskotheken, Vortragssäle) 

 1 Stpl. je 4 m² Gastraum; davon Anteil 

Stpl. für Kfz von Menschen mit 

Behinderung:   3 %, mindestens jedoch 1 

St. 

1 Stpl. je 4 m² Gastraum; davon 90 % 

Besucheranteil 

4.3 Kirchen und andere Räume, die der 

Religionsausübung dienen 

 1 Stpl. je 10 Sitzplätze; davon 90 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung:   

3 %, mindestens jedoch 1 St. 

1 Stpl. je 30 Plätze; davon 90 % 

Besucheranteil 

5 Sportstätten 
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Nr. Nutzungsart 

(Verkehrsquellen) 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Kfz 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Fahrräder 

5.1 Sportplätze  1 Stpl. je 250 m² Sportfläche, zusätzlich 1 

Stpl. je 10 Besucherplätze; sowie davon 

Anteil Stpl. für Kfz von Menschen mit 

Behinderung: mindestens 2 St. 

1 Stpl. je 100 m² Sportfläche, zusätzlich 1 

Stpl. je 10 Besucherplätze 

5.2 Turn- und Spiel- und Sporthallen, 

Sportschulen 

 1 Stpl. je 50 m² Sportfläche, zusätzlich 1 

Stpl. je 10 Besucherplätze; sowie davon 

Anteil Stpl. für Kfz von Menschen mit 

Behinderung: mindestens 2 St. 

1 Stpl. je 20 m² Hallenfläche, zusätzlich 1 

Stpl. je 10 Besucherplätze 

5.3 Freibäder   1 Stpl. je 300 m² Grundstücksfläche 1 Stpl. je 500 m² Grundstücksfläche 

5.4 Hallen- und Kurbäder, Saunaanlagen  1 Stpl. je 8 Kleiderablagen, zusätzlich 1 

Stpl. je 10 Besucherplätze; sowie davon 

Anteil Stpl. für Kfz von Menschen mit 

Behinderung: mindestens 2 St. 

1 Stpl. je 5 Kleiderablagen, zusätzlich 1 

Stpl. je 5 Besucherplätze 

5.5 Reitanlagen  1 Stpl. je 3 Pferdeeinstellplätze 1 Stpl. je 2 Pferdeeinstellplätze 

5.6 Tennisplätze  2 Stpl. je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl. je 10 

Besucherplätze 

2 Stpl. je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl. je 15 

Besucherplätze 

5.7 Fitnesscenter  1 Stpl. je 15 m² Sportfläche; davon 90 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 St. 

1 Stpl. je 50 m² Sportfläche; davon 90 % 

Besucheranteil 

5.8 Kegel- und Bowlingbahnen   4 Stpl. je Bahn; davon Anteil Stpl. für Kfz 

von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 St. 

4 Stpl. je Bahn 
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Nr. Nutzungsart 

(Verkehrsquellen) 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Kfz 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Fahrräder 

5.9 Bootshäuser und Bootsliegeplätze  1 Stpl. je 4 Boote; davon Anteil Stpl. für 

Kfz von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 St. 

1 Stpl. je 4 Boote 

6 Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1 Gaststätten  1 Stpl. je 10 m² Gastraum; davon 75 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

mindestens 1 St. 

1 Stpl. je 10 m² Gastraum; davon 90 % 

Besucheranteil 

6.2 Hotels, Pensionen, Kurheime und 

andere Beherbergungsbetriebe 

 1 Stpl. je 4 Betten; davon sind 75 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung:   

3 %, mindestens jedoch 1 St. 

 

1 Stpl. je 20 Betten; davon 25 % 

Besucheranteil 

 

6.3 Jugendherbergen  1 Stpl. je 10 Betten; davon 75% 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung:   

3 %, mindestens jedoch 1 St. 

 

1 Stpl. je 10 Betten; davon 75 % 

Besucheranteil 

7 Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen 

7.1 Krankenhäuser von überörtlicher 

Bedeutung (z.B. Universitätskliniken, 

Maximalversorger, Privatkliniken)  

 1 Stpl. je 3 Betten; davon 60 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

3%, mindestens jedoch 1 St. 

1 Stpl. je 10 Betten; davon 20 % 

Besucheranteil 
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Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Kfz 

Anzahl der notwendigen Stellplätze für 

Fahrräder 

7.2 Krankenhäuser von örtlicher 

Bedeutung  

 1 Stpl. je 4 Betten; davon 60 % 

Besucheranteil sowie davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung: 

3%, mindestens jedoch 1 St. 

1 Stpl. je 20 Betten; davon 20 % 

Besucheranteil 

7.3 Sanatorien, Anlagen für langfristig 

Erkrankte 

 1 Stpl. je 3 Betten; davon sind 25 % als 

Besucherstellplätze auszuweisen, davon 

Anteil Stpl. für Kfz von Menschen mit 

Behinderung: 3 %, mindestens jedoch 1 

St. 

1 Stpl. je 10 Betten; davon 20 % 

Besucheranteil 

7.4 Wohnheime für Menschen mit 

Behinderung, Altenwohnheime und 

vergleichbares (jeweils im Sinne eines 

stationären Pflegeheimes) 

 1 Stpl. je 10 Betten, jedoch mindestens 3 

St.; davon sind 75 % als 

Besucherstellplätze auszuweisen; 

davon Anteil Stpl. für Kfz von Menschen 

mit Behinderung: 20 %, mindestens 

jedoch 1 St. 

1 Stpl. je 20 Betten, mindestens 3 St.;  

davon 50 % Besucheranteil 

7.5 Hospize, Einrichtungen der Tages- 

und Nachtpflege sowie der 

Kurzzeitpflege 

 1 Stpl. je 10 Betten, jedoch mindestens 2 

St; davon 50 % Besucheranteil sowie 

davon Anteil Stpl. für Kfz von Menschen 

mit Behinderung: 10 %, mindestens 

jedoch 1 St. 

 

1 Stpl. je 20 Betten, mindestens 3 St.; 

davon 50 % Besucheranteil 

8 Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung, Hochschulen 

8.1 Kindertageseinrichtungen   1 Stpl. je 20 Kinder, jedoch mindestens 2 

St. 

1 Stpl. je 10 Kinder, jedoch mindestens 2 

St.; davon 50 % Besucheranteil 
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Fahrräder 

8.2 Grundschulen  1 Stpl. je 30 Schüler 1 Stpl. je 4 Schüler; davon 10 % 

Besucheranteil 

8.3 Sonstige allgemeinbildende Schulen  1 Stpl. je 25 Schüler 1 Stpl. je 2 Schüler; davon 10 % 

Besucheranteil 

8.4 Berufsschulen, Berufsfachschulen  1 Stpl. je 10 Schüler über 18 Jahre 1 Stpl. je 2 Schüler; davon 10 % 

Besucheranteil 

8.5 Förderschulen für Kinder mit 

Beeinträchtigungen 

 1 Stpl. je 10 Schüler 1 Stpl. je 5 Schüler; davon 10 % 

Besucheranteil 

8.6.1 Hochschulen mit Semesterticket, inkl. 

ihrer Forschungsbereiche 

 1 Stpl. je 7 Studierende 1 Stpl. je 4 Studierende; davon 20 % 

Besucheranteil 

8.6.2 Hochschulen ohne Semesterticket, 

inkl. ihrer Forschungsbereiche 

 1 Stpl. je 4 Studierende 1 Stpl. je 2 Studierende; davon 20 % 

Besucheranteil 

8.7 Sonstige Fortbildungseinrichtungen, 

die nicht Hochschulen sind 

 1 Stpl. je 5 Teilnehmerplätze 1 Stpl. je 3 Teilnehmerplätze; davon 20 % 

Besucheranteil 

8.8 Jugendzentren  1 Stpl. je 150 m² Nutzfläche 1 Stpl. je 10 m² Nutzfläche; davon 90 % 

Besucheranteil 

 

 

 

9 Gewerbliche Anlagen 
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9.1 Handwerks- und Industriebetriebe  1 Stpl. je 50 m² Nutzfläche oder je drei 

Beschäftigte; davon 10–30 % 

Besucheranteil 

1 Stpl. je 3 Beschäftigte 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze, Aus- 

stellungs- und Verkaufsplätze 

 1 Stpl. je 80 m² Nutzfläche oder je drei 

Beschäftigte; davon 10 % Besucheranteil 

mindestens 1 St. 

 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten  5 Stpl. je Wartungs- oder Reparaturstand; 

davon 90 % Besucheranteil 

mindestens 3 St. 

9.4 Tankstellen  3 St.; davon 90 % Besucheranteil   2 St. 

10 Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen  1 Stpl. je 3 Parzellen;  davon Anteil Stpl. 

für Kfz von Menschen mit Behinderung 

mindestens 1 St. 

1 Stpl. je 5 Parzellen; davon 80 % 

Besucheranteil 

10.2 Begräbnisstätten (z. B. Friedhöfe)  1 Stpl. je 2000 m² Grundstücksfläche, 

jedoch mindestens 10 St.; 

davon Anteil Stpl. für Kfz von Menschen 

mit Behinderung mindestens 1 St. 

mindestens 4 Stpl. je Eingang 

10.3 Spiel- und Automatenhallen  1 Stpl. je 20 m² Spielhallenfläche, 

mindestens jedoch 3 St.; davon 90 % als 

Besucheranteil 

1 Stpl. je 10 m² Spielhallenfläche, jedoch 

mindestens 5 St. 

10.4 Wettbüros und ähnliche Nutzungen 

(Shishabars) 

 1 Stpl. je 10 m² NF, mindestens jedoch 3 

St.; davon 90 % Besucheranteil 

1 Stpl. je 10 m² NF, jedoch mindestens 5 St. 
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10.5 Sonnenstudios  1 Stpl. je 3 Sonnenbänke, jedoch 

mindestens 2 St.; davon 90 % 

Besucheranteil 

1 Stpl. je 3 Sonnenbänke, jedoch 

mindestens 2 St.; davon 90 % 

Besucheranteil 

10.6 Waschsalons  1 Stpl. je 5 Waschmaschinen, jedoch 

mindestens 2 St.; davon 90 % 

Besucheranteil 

1 Stpl. je 5 Waschmaschinen, jedoch 

mindestens 2 St.; davon 90 % 

Besucheranteil 

10.7 Museen und Ausstellungsgebäude  1 Stpl. je 200 m² Ausstellungsfläche; 

davon 80 % Besucheranteil 

1 Stpl. je 75 m² Ausstellungsfläche, 

mindestens 5 St.; davon 80 % 

Besucheranteil 

 

 



Stellplatzsatzung________________________________________________________________63.02 
Seite:16 

 
Anlage zur Stellplatzsatzung der Stadt Heiligenhaus 

Anlage 2: Berücksichtigung besonderer Maßnahmen der Bauherrschaft 

 

 

Besondere Maßnahmen zur Verringerung des Kfz-
Verkehrs  

Verringerung der Anzahl 
der notwendigen KFZ-
Stellplätze 

 
Förderung von Carsharing z.B. 

Errichtung einer öffentlich zugänglichen und nutzbaren 
Carsharing-Station auf dem Baugrundstück 
 
oder ähnlichem 
 
Das Angebot ist an die Mehrzahl der hauptsächlich 
Nutzenden der Stellplätze des Bauvorhabens zu richten. 
 
 

 
                                        
 

10 % 

ÖPNV-Vergünstigung (bei Baugrundstücken mit guter ÖPNV-Lagegunst gem. § 4 
Abs. 2 der Satzung) z.B. 

Angebot von vergünstigten Ticketformen für die 
hauptsächlich Nutzenden der Stellplätze des 
Bauvorhabens. Mögliche Ticketformen: JobTicket, 
SemesterTicket, MieterTicket  
 
oder andere Vergünstigungen von Zeitkarten 
 
Das Angebot ist an die Mehrzahl der hauptsächlich 
Nutzenden der Stellplätze des Bauvorhabens zu richten. 
 

                                               
   
 
                                         

5 % 

Radverkehrsförderung (bei Baugrundstücken guter Anbindung an 
Radverkehrsanlagen gem. § 4 Abs. 3 der Satzung) z.B.  

- Verleih von Spezialrädern/-anhängern (etwa 
Lastenfahrräder)  
- E-Scooter und Rollerverleihangebote 
- Ladestationen für E-Bikes  
- Vorhalten einer Fahrradvermietstation auf dem 
Baugrundstück 
 
oder ähnlichem 
 
Es sind mindestens zwei Maßnahmen umzusetzen. 
 
Das Angebot muss in einem angemessenen Verhältnis zu 
der Anzahl der Nutzungseinheiten des Bauvorhabens 
stehen. 
 

 
                                         
 
 
 
 
 

5 % 
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Anlage zur Stellplatzsatzung der Stadt Heiligenhaus 

Anlage 3: Radverkehrsanlagen  

 

1. Panoramaradweg  

2. Hauptstraße zwischen Westfalenstraße und Kurzer Straße 

3. Bergische Straße  

4. Jahnstraße  

5. Herzogstraße  

6. Hülsbecker Straße zwischen Südring und Gießerweg 

7. Schulstraße  
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende, vom Rat der Stadt Heiligenhaus in seiner Sitzung am 03.07.2024 
beschlossene Stellplatzsatzung der Stadt Heiligenhaus wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) Eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Heiligenhaus vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 

Heiligenhaus, den 16.07.2024 
 
 

gez. 
Michael Beck  
Bürgermeister 
 

Veröffentlicht gem. § 4 (1) Nr. 3 BekanntmVO am 24.07.2024 
1. Änderung veröffentlicht gem. § 4 (1) Nr. 3 BekanntmVO am 20.08.2025 

 


